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Derzeit beherrscht die Corona-Pandemie und die Berichterstattung darüber die Nachrichtenlage. Gleichwohl sind steuer-

liche Reformüberlegungen nicht auf Eis gelegt. Hierzu gehört auch die Reform des internationalen Besteuerungssystems

durch die OECD. Nach der sog. Säule 1, Pillar 1, soll die Verteilung der Besteuerungsrechte reformiert und nach der sog.

Säule 2, Pillar 2, eine Mindestbesteuerung eingeführt werden. Die Bundesregierung hat nun mit der Drs. 19/18317

v. 24.3.2020 veröffentlicht am 15.4.2020 eine Kleine Anfrage der FDP zu diesem Thema beatwortet. Darin ist zu lesen,

dass sich die Bundesregierung engagiert und aktiv in die Diskussionen einbringen will, um das übergeordnete Ziel, die

Stabilität der internationalen Steuerrechtsordnung und die damit verbundene steuerliche Rechtssicherheit zu erhöhen. Zur

Säule 1 finden sich keine weiteren Ausführungen. Zur Säule 2 verfolgt die Bundesregierung das Ziel, verbliebene BEPS-

Probleme zu lösen, faire steuerliche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen zu schaffen und weitere Maßnahmen

einzuführen, mit denen das nationale Steuersubstrat der Staaten effizienter geschützt werden kann. Ferner will die Bun-

desregierung den Befolgungs- und Administrationsaufwand für Steuerpflichtige und Finanzverwaltungen im Blick haben.

Nach der derzeitigen Abschätzung sind aber die potenziellen ökonomischen und fiskalischen Auswirkungen für Deutsch-

land noch nicht absehbar. Dies liege daran, dass wichtige Elemente der neu zu schaffenden Regelungen noch in der

Diskussion sind und von der OECD derzeit weiter ausgearbeitet werden. Bislang gehe die OECD von weltweiten fiskali-

schen Mehreinnahmen aus, an denen auch Deutschland partizipieren werde. Eine endgültige Festlegung der deutschen

Verhandlungspositionen zu konkreten Einzelaspekten werde erfolgen, wenn die technische Ausarbeitung sowie die ökono-

mische Wirkungsanalyse der derzeitigen Lösungsansätze weiter vorangeschritten sei. Es wird interessant sein zu beobach-

ten, ob Corona diesen Prozess nicht auch noch durcheinanderwirbelt.
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Entscheidungen

BFH: Erweiterte Kürzung bei Grundstücks-

unternehmen

1. Sieht ein Vertrag über die Vermietung eines

Grundstücks mit einem noch zu errichtenden

Gebäude vor, dass die auf Betriebsvorrichtun-

gen entfallenden Aufwendungen vom Mieter

getragen und Betriebsvorrichtungen nicht mit-

vermietet werden sollen, ist nicht bereits dann

eine für die Inanspruchnahme der erweiterten

Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG schädli-

che Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen

anzunehmen, wenn bei einzelnen Betriebsvor-

richtungen die darauf entfallenden Aufwen-

dungen nicht herausgerechnet werden, son-

dern in die Herstellungskosten des Gebäudes

eingehen.

2. Die Frage, ob Betriebsvorrichtungen Gegen-

stand eines Mietvertrags sind, ist nach zivil-

rechtlichen Kriterien zu beurteilen. Eine vom

Wortlaut des Mietvertrags abweichende ent-

geltliche Nutzungsüberlassung kann anzuneh-

men sein, wenn sie auf eine Vertragsänderung

zurückgeht. Haben die für die Vertragsparteien

handelnden Personen hierfür nicht die Vertre-

tungsmacht, so kann nach § 41 Abs. 1 Satz 1

AO eine schädliche Mitvermietung von Be-

triebsvorrichtungen vorliegen, wenn die Betei-

ligten das wirtschaftliche Ergebnis einer sol-

chen Mitvermietung gleichwohl eintreten und

bestehen lassen.

3. Für die Annahme „eigenen“ Grundbesitzes

gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG genügt wirt-

schaftliches Eigentum.

BFH, Urteil vom 28.11.2019 – III R 34/17
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-920-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Höchstbetragsberechnung und Günsti-

gerprüfung bei der Einzelveranlagung von

Ehegatten

Beantragen Ehegatten die Einzelveranlagung

und den hälftigen Abzug von Sonderausgaben

nach § 26a Abs. 2 Satz 2 EStG, so sind die von

beiden Ehegatten getragenen Vorsorgeaufwen-

dungen zusammenzurechnen und hälftig zu ver-

teilen. Erst danach ist getrennt für jeden Ehegat-

ten die Höchstbetragsberechnung und Günsti-

gerprüfung nach § 10 Abs. 4a EStG durchzufüh-

ren.

BFH, Urteil vom 28.11.2019 – III R 11/18
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-920-2

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Umsatzsteuerbesteuerung beim Be-

treiben von Geldspielautomaten mit Ge-

winnmöglichkeit ist mit Unionsrecht verein-

bar

1. Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielauto-

maten mit Gewinnmöglichkeit (Glücksspiel mit

Geldeinsatz) sind umsatzsteuerbar.

2. Ein Aufsteller von Geldspielautomaten

kann sich für Umsätze bis einschließlich

05.05.2006 auf die Steuerbefreiung des

Art. 13 Teil B Buchst. f der Richtlinie 77/388/

EWG berufen (Bestätigung des BFH-Urteils

vom 12.05.2005 – V R 7/02, BFHE 210, 164,

BStBl II 2005, 617).

3. Ein Aufsteller von Geldspielautomaten

kann sich für Umsätze ab dem 06.05.2006

nicht auf die Steuerbefreiung des Art. 13 Teil

B Buchst. f der Richtlinie 77/388/EWG oder

des Art. 135 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL be-

rufen (Bestätigung des Senatsurteils vom

10.11.2010 – XI R 79/07, BFHE 231, 373, BStBl

II 2011, 311).

4. § 6 SpielbkV ist in Bezug auf die Umsatzsteuer

zum 01.01.1968 außer Kraft getreten.

5. Bei Geldspielautomaten mit Gewinnmöglich-

keit, die aufgrund zwingender gesetzlicher Vor-

schriften so eingestellt sind, dass ein bestimmter

Prozentsatz der Spieleinsätze als Gewinn an die

Spieler ausgezahlt wird, besteht die vom Betrei-

ber für die Bereitstellung der Automaten tat-

sächlich erhaltene Gegenleistung nur in dem Teil

der Einsätze, über den er effektiv selbst verfügen

kann (Bestätigung des EuGH-Urteils Glawe vom

05.05.1994 – C-38/93, EU:C:1994:188, BStBl II

1994, 548).

6. Die Umsatzsteuer und eine innerstaatliche

Sonderabgabe auf Glücksspiele dürfen kumula-

tiv erhoben werden, sofern die Sonderabgabe

nicht den Charakter einer Umsatzsteuer hat (An-

schluss an das EuGH-Urteil Metropol Spielstätten

vom 24.10.2013 – C-440/12, EU:C:2013:687, HFR

2013, 1166).

7. Ob es gegen das unionsrechtliche Beihilfever-

bot verstößt, dass bei öffentlichen Spielbanken

die Umsatzsteuer auf die Spielbankabgabe an-

gerechnet wird, ist im Klageverfahren wegen

Umsatzsteuer nicht entscheidungserheblich. Ei-
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